
Information zur Einschulungsklasse 
 
In der Einschulungsklasse werden Kinder unterrichtet, die nur 
teilweise schulbereit sind und von einer intensiveren Betreu-
ung profitieren können (Klassengrössen: 12 Kinder). 
 
Zentrale Anliegen im Unterricht sind: 

 die Förderung der Basisfunktionen (Wahrnehmung, Mo- 
 torik, soziale und emotionale Reife, Sprache, Kognition). 

 die Förderung der Stützfunktionen (Motivation, Konzentra- 
 tion, Ausdauer). 

 die Förderung der Selbst– und Sozialkompetenz. 
 
Die Ziele und Inhalte richten sich nach dem Lehrplan der 
Volksschule. Die Schülerinnen und Schüler besuchen diese 
Klasse ein Jahr lang und treten dann in der Regel in die erste 
Klasse ein. 
 
Die Zuweisung erfolgt nach einer Abklärung. 
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Liebe Eltern 
 
Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über den Ablauf des 
Einschulungsverfahrens informieren: 
 
Im Verlauf des Kindergartenjahres beobachtet die Lehrkraft 
für den Kindergarten die Kinder in ihrer Selbstkompetenz, 
Sachkompetenz und Sozialkompetenz (nach Lehrplan für den 
Kindergarten des Kantons Bern). Ziel dieser Beobachtungen 
ist es, die Kinder in ihrem Entwicklungsstand möglichst ganz-
heitlich zu erfassen. 
 
Grundsätzlich gehen alle Kinder, die vor dem 1. Mai des lau-
fenden Schuljahres das 6.Altersjahr erreicht haben, im darauf 
folgenden August zur Schule. Eine altersgemässe Einschu-
lung wird angestrebt. 
 
Im Januar und Februar finden im Kindergarten Schulbereit-
schaftsgespräche mit den Eltern statt. 
 
Die Lehrperson des Kindergartens wird Sie im Rahmen die-
ser Gespräche über die gemachten Beobachtungen und Er-
fahrungen mit ihrem Kind informieren und Sie gerne beraten, 
um Ihnen die Entscheidung für das weitere Vorgehen  
(1. Klasse / weiteres KG-Jahr / Einschulungsklasse) zu er-
leichtern. 
 
Im Vordergrund soll immer das Wohl des Kindes stehen. 
 
 
 
 

Sachkompetenz 

„Sachkompetenz bedeutet die Fähigkeit sachbezogen zu ur- 
teilen und entsprechend zu handeln.“ 
 
 

Der Lehrplan für den Kindergarten des Kantons Bern, Leitideen 1 

 
Das Kind kann 

 Informationen aufnehmen, diese sich einprägen und wie- 
 dergeben. 

 bei Schwierigkeiten selber nach Lösungsmöglichkeiten  
 suchen. 

 sich in seiner Umgebung sicher bewegen und mit ver-
schiedenen Materialien sachgerecht umgehen. 

 
 



Sozialkompetenz 

„Die Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, in Gemein-
schaft und Gesellschaft zu leben, Verantwortung wahrzuneh-
men und entsprechend zu handeln.“ 
 

Der Lehrplan für den Kindergarten des Kantons Bern, Leitideen 1 

 
Das Kind kann 

 eigene Ideen und Interessen ausdrücken und andere Mei- 
 nungen anhören und berücksichtigen. 

 Beziehungen eingehen, Gemeinschaft erleben und Ver- 
 antwortung übernehmen. 

 mit Misserfolg, Konflikten, Enttäuschungen und Ängsten 
besser umgehen. 

 
 

Ablauf der Schulbereitschaftsabklärungen 
 
Nach den Beobachtungsgesprächen im Kindergarten geht es 
wie folgt weiter: 
 
A: Eltern und Kindergärtnerin sind sich einig, das Kind 
einzuschulen 

 
Das Kind wird durch die Kindergärtnerin eingeschrieben und 
durch die Schulleitung in die erste Klasse eingeteilt. 
 

B: Eltern und Kindergärtnerin sind sich einig, das Kind 
ein Jahr von der Schule zurückzustellen. 

 

Die Kindergärtnerin füllt ein Formular aus und verfasst einen 
Bericht. Beides wird von den Eltern unterschrieben und an 
die Erziehungsberatungsstelle Thun weitergeleitet. Die Erzie-
hungsberatung stellt einen Antrag an die Schulkommission 
auf Rückstellung. Wird das Gesuch bewilligt, besucht das 
Kind ein weiteres Kindergartenjahr. 
 

C: Eltern und Kindergärtnerin sind sich uneinig, die Situ-
ation ist unklar oder sie sehen die Einschulungsklasse 
für das Kind als die beste Möglichkeit. 

 

In gegenseitigem Einverständnis wird das Kind für die Schul-
bereitschaftsabklärung angemeldet. 
Die Kindergärtnerin schreibt einen Bericht, welchen die Eltern 
unterschreiben. Diesen erhält die Heilpädagogin, die später 
die Abklärung im Kindergarten durchführt. Anschliessend fin-
det ein Gespräch mit den Eltern, der Kindergärtnerin und der 
Heilpädagogin statt. Nach dem Beratungsgespräch entschei-
den sich die Eltern für eine Rückstellung (weiteres Kindergar-
tenjahr), die Einschulungsklasse oder die erste Klasse. 



D: Das Kind hat eine deutliche Lernbehinderung oder ei-
ne geistige Behinderung 

 

Es erfolgt eine Anmeldung und Abklärung auf der Erzie-
hungsberatung. 
 

E: Die Eltern möchten ihr Kind frühzeitig einschulen. 

 

Begründetes Elterngesuch an Schulleitung. Diese leitet das 
Gesuch an die EB weiter und entscheidet in der Folge auf 
Antrag der EB. 
 
 

Die Entwicklung zur Schulbereitschaft orientiert sich un-
ter anderem an folgenden Beobachtungen: 
 

Selbstkompetenz 

„Die Selbstkompetenz ist die Fähigkeit, für sich selbst Verant-
wortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln.“ 
 

Lehrplan für den Kindergarten des Kantons Bern 1995, Leitideen 1 

 
Das Kind kann 

 verschiedene Handlungen des Alltags mit zunehmender 
 Selbständigkeit ausführen. 

 sich ausserhalb seiner gewohnten Umgebung bewegen,  
 ohne sich davon stark verunsichern zu lassen. 

 einer Aufgabe mit Ausdauer und Konzentration nachge-
hen. 


